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Bauvorhaben: Hansaring 66  
hier: Eröffnung eines Erotik- und Fetisch-Store 
 
 
Die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen bittet folgende Anfrage bis zur nächsten Bezirksver-
tretungssitzung zu beantworten: 
 
 
Frage 1: 
 
Ist es der Verwaltung bekannt, dass im Hansaring 66 die Eröffnung eines großen Fetisch- 
und Sex-Shops geplant ist? 
 
Antwort: 
 
Am 06.10.2008 hat sich die Orion Fachgeschäfte GmbH & Co.KG mit einem Auskunftser-
suchen an das Bauaufsichtsamt gewendet. 
 
Inhalt dieses Auskunftsersuchen war die Fragestellung, ob für die Eröffnung eines Orion 
Ladenlokals ein Bauantrag erforderlich ist. 
 
Nach Beteiligung aller am Verfahren betroffenen Dienststellen war festzustellen, dass für 
die geplante Einzelhandelsnutzung keine erneute Baugenehmigung erforderlich ist. Dies 
wurde der Firma Orion mitgeteilt. Ein Bauantrag für dieses Vorhaben liegt daher nicht vor. 
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Frage 2: 
 
Kann sichergestellt werden, dass der Außenauftritt des Geschäftes kind- und jugendge-
recht sein wird? Denn das geplante Geschäft befindet sich in direkter Nachbarschaft zum 
Hansagymnasium und der Jugendkunstschule Köln. 
 
Antwort: 
 
Hinsichtlich des Außenauftritts der Firma Orion ist aus baurechtlicher Sicht mitzuteilen, 
dass in der Bauordnung keine Regelungen über die Auslagen von Einzelhandelsgeschäf-
ten, oder über die Motive von Werbeanlagen enthalten sind. Die Verwaltung hat somit kei-
ne Möglichkeit über das Baurecht, auf die Auslage von Einzelhandelsgeschäften oder die 
Motive einer Werbeanlage Einfluss zu nehmen. Die Einhaltung der Vorschriften des Ju-
gendschutzes sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung werden mit den Eingriffs-
möglichkeiten der Ordnungsverwaltung sichergestellt. 
 
Ein Bauantrag für die Errichtung einer Werbeanlage liegt jedoch bislang nicht vor. 
 
 
 
  
 


